
| 1

22. Dezember 2022

PFLICHT  ZUR  ARBEITSZEITERFASSUNG  –  BUNDESARBEITSGERICHT  VERÖF-
FENTLICHT  ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

DAS BUNDESARBEITSGERICHT (BAG) HAT DIE ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE ZU SEINEM BESCHLUSS VOM 12.09.2022 (1 ABR
22/21) BETREFFEND DIE PFLICHT DER ARBEITGEBER ZUR ARBEITSZEITERFASSUNG VERÖFFENTLICHT. ZUR HIERNACH AB
SOFORT BESTEHENDEN VERPFLICHTUNG DES ARBEITGEBERS, DIE ARBEITSZEIT SEINER ARBEITNEHMER ZU ERFASSEN,
SIND NOCH NICHT ALLE EINZELHEITEN GEKLÄRT. OFFEN IST, OB DER GESETZGEBER TATSÄCHLICH, WIE DAS BUNDESAR-
BEITSMINISTERIUM PLANT, REGELUNGEN VERABSCHIEDEN WIRD. (mehr …)

https://honert.de/pflicht-zur-arbeitszeiterfassung-bundesarbeitsgericht-veroffentlicht-entscheidungsgrunde/

